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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1896/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 12. Dezember 2006

zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI-
SCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 61 Buchstabe c,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses (1),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrages (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Gemeinschaft hat sich zum Ziel gesetzt, einen Raum
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, in dem der freie
Personenverkehr gewährleistet ist, zu erhalten und weiter-
zuentwickeln. Zur schrittweisen Schaffung eines solchen
Raums erlässt die Gemeinschaft unter anderem im Bereich
der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen mit grenz-
überschreitendem Bezug die für das reibungslose Funktio-
nieren des Binnenmarkts erforderlichen Maßnahmen.

(2) Gemäß Artikel 65 Buchstabe c des Vertrags schließen
diese Maßnahmen die Beseitigung der Hindernisse für
eine reibungslose Abwicklung von Zivilverfahren ein,
erforderlichenfalls durch Förderung der Vereinbarkeit
der in den Mitgliedstaaten geltenden zivilrechtlichen
Verfahrensvorschriften.

(3) Auf seiner Tagung am 15. und 16. Oktober 1999 in Tam-
pere forderte der Europäische Rat den Rat und die Kom-
mission auf, neue Vorschriften zu jenen Aspekten
auszuarbeiten, die unabdingbar für eine reibungslose jus-
tizielle Zusammenarbeit und einen verbesserten Zugang
zum Recht sind, und nannte in diesem Zusammenhang
ausdrücklich auch das Mahnverfahren.

(4) Am 30. November 2000 verabschiedete der Rat ein
gemeinsames Programm der Kommission und des Rates
über Maßnahmen zur Umsetzung des Grundsatzes der

gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen
in Zivil- und Handelssachen (3). Darin wird die Schaffung
eines besonderen, gemeinschaftsweit einheitlichen oder
harmonisierten Verfahrens zur Erwirkung einer gerichtli-
chen Entscheidung in speziellen Bereichen, darunter die
Beitreibung unbestrittener Forderungen, in Erwägung
gezogen. Dies wurde durch das vom Europäischen Rat
am 5. November 2004 angenommene Haager Pro-
gramm, in dem eine zügige Durchführung der Arbeiten
am Europäischen Zahlungsbefehl gefordert wird, weiter
vorangebracht.

(5) Am 20. Dezember 2002 nahm die Kommission ein Grün-
buch über ein Europäisches Mahnverfahren und über Maß-
nahmen zur einfacheren und schnelleren Beilegung von
Streitigkeiten mit geringem Streitwert an. Mit dem Grün-
buch wurde eine Anhörung zu den möglichen Zielen und
Merkmalen eines einheitlichen oder harmonisierten Euro-
päischen Mahnverfahrens zur Beitreibung unbestrittener
Forderungen eingeleitet.

(6) Für die Wirtschaftsbeteiligten der Europäischen Union ist
die rasche und effiziente Beitreibung ausstehender Forde-
rungen, die nicht Gegenstand eines Rechtsstreits sind, von
größter Bedeutung, da Zahlungsverzug eine der Haupt-
ursachen für Zahlungsunfähigkeit ist, die vor allem die
Existenz von kleinen und mittleren Unternehmen bedroht
und für den Verlust zahlreicher Arbeitsplätze verantwort-
lich ist.

(7) Alle Mitgliedstaaten versuchen, dem Problem der Beitrei-
bung unzähliger unbestrittener Forderungen beizukom-
men, die meisten Mitgliedstaaten im Wege eines
vereinfachten Mahnverfahrens, doch gibt es bei der inhalt-
lichen Ausgestaltung der einzelstaatlichen Vorschriften
und der Effizienz der Verfahren erhebliche Unterschiede.
Überdies sind die derzeitigen Verfahren in grenzüber-
schreitenden Rechtssachen häufig entweder unzulässig
oder praktisch undurchführbar.

(8) Der daraus resultierende erschwerte Zugang zu einer
effizienten Rechtsprechung bei grenzüberschreitenden
Rechtssachen und die Verfälschung des Wettbewerbs im
Binnenmarkt aufgrund des unterschiedlichen Funktionie-
rens der verfahrensrechtlichen Instrumente, die den Gläu-
bigern in den einzelnen Mitgliedstaaten zur Verfügung
stehen, machen eine Gemeinschaftsregelung erforderlich,
die für Gläubiger und Schuldner in der gesamten Euro-
päischen Union gleiche Bedingungen gewährleistet.

(1) ABl. C 221 vom 8.9.2005, S. 77.
(2) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 13. Dezember
2005 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht), Gemeinsamer Stand-
punkt des Rates vom 30. Juni 2006 (noch nicht im Amtsblatt veröf-
fentlicht), Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober
2006. Beschluss des Rates vom 11. Dezember 2006. (3) ABl. C 12 vom 15.1.2001, S. 1.
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(9) Diese Verordnung hat Folgendes zum Ziel: die
Vereinfachung und Beschleunigung grenzüberschreitender
Verfahren im Zusammenhang mit unbestrittenen Geld-
forderungen und die Verringerung der Verfahrenskosten
durch Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens
sowie die Ermöglichung des freien Verkehrs Europäischer
Zahlungsbefehle in den Mitgliedstaaten durch Festlegung
von Mindestvorschriften, bei deren Einhaltung die
Zwischenverfahren im Vollstreckungsmitgliedstaat, die
bisher für die Anerkennung und Vollstreckung erforder-
lich waren, entfallen.

(10) Das durch diese Verordnung geschaffene Verfahren sollte
eine zusätzliche und fakultative Alternative für den
Antragsteller darstellen, dem es nach wie vor freisteht, sich
für die im nationalen Recht vorgesehenen Verfahren zu
entscheiden. Durch diese Verordnung sollen mithin die
nach nationalem Recht vorgesehenen Mechanismen zur
Beitreibung unbestrittener Forderungen weder ersetzt noch
harmonisiert werden.

(11) Der Schriftverkehr zwischen dem Gericht und den Par-
teien sollte soweit wie möglich mit Hilfe von Formblät-
tern abgewickelt werden, um die Abwicklung der
Verfahren zu erleichtern und eine automatisierte Verarbei-
tung der Daten zu ermöglichen.

(12) Bei der Entscheidung darüber, welche Gerichte dafür
zuständig sind, einen Europäischen Zahlungsbefehl zu
erlassen, sollten die Mitgliedstaaten dem Erfordernis, den
Zugang der Bürger zur Justiz zu gewährleisten, gebührend
Rechnung tragen.

(13) Der Antragsteller sollte verpflichtet sein, in dem Antrag
auf Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls Angaben
zu machen, aus denen die geltend gemachte Forderung
und ihre Begründung klar zu entnehmen sind, damit der
Antragsgegner anhand fundierter Informationen entschei-
den kann, ob er Einspruch einlegen oder die Forderung
nicht bestreiten will.

(14) Dabei muss der Antragsteller auch eine Bezeichnung der
Beweise, der zum Nachweis der Forderung herangezogen
wird, beifügen. Zu diesem Zweck sollte in dem Antrags-
formular eine möglichst erschöpfende Liste der Arten von
Beweisen enthalten sein, die üblicherweise zur Geltendma-
chung von Geldforderungen angeboten werden.

(15) Die Einreichung eines Antrags auf Erlass eines Europäi-
schen Zahlungsbefehls sollte mit der Entrichtung der gege-
benenfalls fälligen Gerichtsgebühren verbunden sein.

(16) Das Gericht sollte den Antrag, einschließlich der Frage der
gerichtlichen Zuständigkeit und der Bezeichnung der
Beweise, auf der Grundlage der im Antragsformular ent-
haltenen Angaben prüfen. Dies ermöglicht es dem Gericht,
schlüssig zu prüfen, ob die Forderung begründet ist, und
unter anderem offensichtlich unbegründete Forderungen
oder unzulässige Anträge auszuschließen. Die Prüfung
muss nicht von einem Richter durchgeführt werden.

(17) Gegen die Zurückweisung des Antrags kann kein Rechts-
mittel eingelegt werden. Dies schließt allerdings eine mög-
liche Überprüfung der zurückweisenden Entscheidung in
derselben Instanz im Einklang mit dem nationalen Recht
nicht aus.

(18) Der Europäische Zahlungsbefehl sollte den Antragsgegner
darüber aufklären, dass er entweder den zuerkannten
Betrag an den Antragsteller zu zahlen hat oder, wenn er
die Forderung bestreiten will, innerhalb von 30 Tagen eine
Einspruchsschrift versenden muss. Neben der vollen Auf-
klärung über die vom Antragsteller geltend gemachte For-
derung sollte der Antragsgegner auf die rechtliche
Bedeutung des Europäischen Zahlungsbefehls und die Fol-
gen eines Verzichts auf Einspruch hingewiesen werden.

(19) Wegen der Unterschiede im Zivilprozessrecht der Mit-
gliedstaaten, insbesondere bei den Zustellungsvorschriften,
ist es notwendig, die im Rahmen des Europäischen Mahn-
verfahrens anzuwendenden Mindestvorschriften präzise
und detailliert zu definieren. So sollte insbesondere eine
Zustellungsform, die auf einer juristischen Fiktion beruht,
im Hinblick auf die Einhaltung der Mindestvorschriften
nicht als ausreichend für die Zustellung eines Europäi-
schen Zahlungsbefehls angesehen werden.

(20) Alle in den Artikeln 13 und 14 aufgeführten Zustellungs-
formen gewähren entweder eine absolute Gewissheit (Arti-
kel 13) oder ein hohes Maß an Wahrscheinlichkeit
(Artikel 14) dafür, dass das zugestellte Schriftstück dem
Empfänger zugegangen ist.

(21) Die persönliche Zustellung an bestimmte andere Perso-
nen als den Antragsgegner selbst gemäß Artikel 14
Absatz 1 Buchstaben a und b sollte die Anforderungen
der genannten Vorschriften nur dann erfüllen, wenn diese
Personen den Europäischen Zahlungsbefehl auch tatsäch-
lich erhalten haben.

(22) Artikel 15 sollte auf Situationen Anwendung finden, in
denen der Antragsgegner sich nicht selbst vor Gericht ver-
treten kann, etwa weil er eine juristische Person ist, und
in denen er durch einen gesetzlichen Vertreter vertreten
wird, sowie auf Situationen, in denen der Antragsgegner
eine andere Person, insbesondere einen Rechtsanwalt,
ermächtigt hat, ihn in dem betreffenden gerichtlichen Ver-
fahren zu vertreten.

(23) Der Antragsgegner kann seinen Einspruch unter Verwen-
dung des in dieser Verordnung enthaltenen Formblatts ein-
reichen. Die Gerichte sollten allerdings auch einen in
anderer Form eingereichten schriftlichen Einspruch
berücksichtigen, sofern dieser klar erklärt ist.

(24) Ein fristgerecht eingereichter Einspruch sollte das Europä-
ische Mahnverfahren beenden und zur automatischen
Überleitung der Sache in einen ordentlichen Zivilprozess
führen, es sei denn, der Antragsteller hat ausdrücklich
erklärt, dass das Verfahren in diesem Fall beendet sein soll.
Für die Zwecke dieser Verordnung sollte der Begriff
„ordentlicher Zivilprozess“ nicht notwendigerweise im
Sinne des nationalen Rechts ausgelegt werden.
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(25) Nach Ablauf der Frist für die Einreichung des Einspruchs
sollte der Antragsgegner in bestimmten Ausnahmefällen
berechtigt sein, eine Überprüfung des Europäischen Zah-
lungsbefehls zu beantragen. Die Überprüfung in Ausnah-
mefällen sollte nicht bedeuten, dass der Antragsgegner eine
zweite Möglichkeit hat, Einspruch gegen die Forderung
einzulegen. Während des Überprüfungsverfahrens sollte
die Frage, ob die Forderung begründet ist, nur im Rah-
men der sich aus den vom Antragsgegner angeführten
außergewöhnlichen Umständen ergebenden Begründun-
gen geprüft werden. Zu den anderen außergewöhnlichen
Umständen könnte auch der Fall zählen, dass der Europä-
ische Zahlungsbefehl auf falschen Angaben im Antrags-
formular beruht.

(26) Gerichtsgebühren nach Artikel 25 sollten beispielsweise
keine Anwaltshonorare oder Zustellungskosten einer
außergerichtlichen Stelle enthalten.

(27) Ein Europäischer Zahlungsbefehl, der in einem Mitglied-
staat ausgestellt wurde und der vollstreckbar geworden ist,
sollte für die Zwecke der Vollstreckung so behandelt wer-
den, als ob er in dem Mitgliedstaat ausgestellt worden
wäre, in dem die Vollstreckung betrieben wird. Gegensei-
tiges Vertrauen in die ordnungsgemäße Rechtspflege in
den Mitgliedstaaten rechtfertigt es, dass das Gericht nur
eines Mitgliedstaats beurteilt, ob alle Voraussetzungen für
den Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls vorliegen
und der Zahlungsbefehl in allen anderen Mitgliedstaaten
vollstreckbar ist, ohne dass im Vollstreckungsmitgliedstaat
zusätzlich von einem Gericht geprüft werden muss, ob die
prozessualen Mindestvorschriften eingehalten worden
sind. Unbeschadet der in dieser Verordnung enthaltenen
Vorschriften, insbesondere der in Artikel 22 Absätze 1
und 2 und in Artikel 23 enthaltenen Mindestvorschriften,
sollte das Verfahren der Vollstreckung des Europäischen
Zahlungsbefehls nach wie vor im nationalen Recht gere-
gelt bleiben.

(28) Die Berechnung der Fristen sollte nach Maßgabe der Ver-
ordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 des Rates vom
3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln für die Fristen,
Daten und Termine (1) erfolgen. Der Antragsgegner sollte
darüber unterrichtet sowie darauf hingewiesen werden,
dass dabei die gesetzlichen Feiertage in dem Mitgliedstaat
des Gerichts, das den Europäischen Zahlungsbefehl erlässt,
berücksichtigt werden.

(29) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Schaffung
eines einheitlichen, zeitsparenden und effizienten Instru-
ments zur Beitreibung unbestrittener Geldforderungen in
der Europäischen Union, auf Ebene der Mitgliedstaaten
nicht ausreichend verwirklicht werden können und wegen
ihres Umfangs und ihrer Wirkung daher besser auf
Gemeinschaftsebene zu verwirklichen sind, kann die
Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel 5 des Ver-
trags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden.
Entsprechend dem in demselben Artikel genannten
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung
nicht über das für die Erreichung dieser Ziele erforderli-
che Maß hinaus.

(30) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen
Maßnahmen sind nach Maßgabe des Beschlusses
1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festle-
gung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommis-
sion übertragenen Durchführungsbefugnisse (2) zu
erlassen.

(31) Das Vereinigte Königreich und Irland haben gemäß Arti-
kel 3 des dem Vertrag über die Europäische Union und
dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft beigefügten Protokolls über die Position des Verei-
nigten Königreichs und Irlands mitgeteilt, dass sie sich an
der Annahme und Anwendung der vorliegenden Verord-
nung beteiligen möchten.

(32) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die
Europäische Union und dem Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls über
die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an
der Annahme dieses Beschlusses, der für Dänemark nicht
bindend und nicht auf Dänemark anwendbar ist —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand

(1) Diese Verordnung hat Folgendes zum Ziel:

a) Vereinfachung und Beschleunigung der grenzüberschreiten-
den Verfahren im Zusammenhang mit unbestrittenen Geld-
forderungen und Verringerung der Verfahrenskosten durch
Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens,

und

b) Ermöglichung des freien Verkehrs Europäischer Zahlungsbe-
fehle in den Mitgliedstaaten durch Festlegung von Mindest-
vorschriften, bei deren Einhaltung die Zwischenverfahren im
Vollstreckungsmitgliedstaat, die bisher für die Anerkennung
und Vollstreckung erforderlich waren, entfallen.

(2) Diese Verordnung stellt es dem Antragsteller frei, eine For-
derung im Sinne von Artikel 4 im Wege eines anderen Verfah-
rens nach dem Recht eines Mitgliedstaats oder nach
Gemeinschaftsrecht durchzusetzen.

Artikel 2

Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung ist in grenzüberschreitenden Rechtssa-
chen in Zivil- und Handelssachen anzuwenden, ohne dass es auf
die Art der Gerichtsbarkeit.ankommt. Sie erfasst insbesondere
nicht Steuer- und Zollsachen, verwaltungsrechtliche Angelegen-
heiten sowie die Haftung des Staates für Handlungen oder Unter-
lassungen im Rahmen der Ausübung hoheitlicher Rechte („acta
jure imperii“).

(1) ABl. L 124 vom 8.6.1971, S. 1.
(2) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. Geändert durch den Beschluss
2006/512/EG (ABl. L 200 vom 22.7.2006, S. 11).

30.12.2006 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 399/3



(2) Diese Verordnung ist nicht anzuwenden auf

a) die ehelichen Güterstände, das Gebiet des Erbrechts ein-
schließlich des Testamentsrechts,

b) Konkurse, Verfahren im Zusammenhang mit dem Abwi-
ckeln zahlungsunfähiger Unternehmen oder anderer juristi-
scher Personen, gerichtliche Vergleiche, Vergleiche und
ähnliche Verfahren,

c) die soziale Sicherheit,

d) Ansprüche aus außervertraglichen Schuldverhältnissen,
soweit

i) diese nicht Gegenstand einer Vereinbarung zwischen
den Parteien oder eines Schuldanerkenntnisses sind,

oder

ii) diese sich nicht auf bezifferte Schuldbeträge beziehen,
die sich aus gemeinsamem Eigentum an unbeweglichen
Sachen ergeben.

(3) In dieser Verordnung bedeutet der Begriff „Mitgliedstaat“
die Mitgliedstaaten mit Ausnahme Dänemarks.

Artikel 3

Grenzüberschreitende Rechtssachen

(1) Eine grenzüberschreitende Rechtssache im Sinne dieser
Verordnung liegt vor, wenn mindestens eine der Parteien ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mit-
gliedstaat als dem des befassten Gerichts hat.

(2) Der Wohnsitz wird nach den Artikeln 59 und 60 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssa-
chen (1) bestimmt.

(3) Der maßgebliche Augenblick zur Feststellung, ob eine
grenzüberschreitende Rechtssache vorliegt, ist der Zeitpunkt, zu
dem der Antrag auf Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls
nach dieser Verordnung eingereicht wird.

Artikel 4

Europäisches Mahnverfahren

Das Europäische Mahnverfahren gilt für die Beitreibung beziffer-
ter Geldforderungen, die zum Zeitpunkt der Einreichung des
Antrags auf Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls fällig sind.

Artikel 5

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

1. „Ursprungsmitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem ein Euro-
päischer Zahlungsbefehl erlassen wird,

2. „Vollstreckungsmitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem die
Vollstreckung eines Europäischen Zahlungsbefehls betrieben
wird,

3. „Gericht“ alle Behörden der Mitgliedstaaten, die für einen
Europäischen Zahlungsbefehl oder jede andere damit zusam-
menhängende Angelegenheit zuständig sind,

4. „Ursprungsgericht“ das Gericht, das einen Europäischen Zah-
lungsbefehl erlässt.

Artikel 6

Zuständigkeit

(1) Für die Zwecke der Anwendung dieser Verordnung wird
die Zuständigkeit nach den hierfür geltenden Vorschriften des
Gemeinschaftsrechts bestimmt, insbesondere der Verord-
nung (EG) Nr. 44/2001.

(2) Betrifft die Forderung jedoch einen Vertrag, den eine Per-
son, der Verbraucher, zu einem Zweck geschlossen hat, der nicht
der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit dieser Person zuge-
rechnet werden kann, und ist der Verbraucher Antragsgegner, so
sind nur die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in welchem
der Antragsgegner seinen Wohnsitz im Sinne des Artikels 59 der
Verordnung (EG) Nr. 44/2001 hat.

Artikel 7

Antrag auf Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls

(1) Der Antrag auf Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls
ist unter Verwendung des Formblatts A gemäß Anhang I zu
stellen.

(2) Der Antrag muss Folgendes beinhalten:

a) die Namen und Anschriften der Verfahrensbeteiligten und
gegebenenfalls ihrer Vertreter sowie des Gerichts, bei dem
der Antrag eingereicht wird;

b) die Höhe der Forderung einschließlich der Hauptforderung
und gegebenenfalls der Zinsen, Vertragsstrafen und Kosten;

c) bei Geltendmachung von Zinsen der Zinssatz und der Zeit-
raum, für den Zinsen verlangt werden, es sei denn,
gesetzliche Zinsen werden nach dem Recht des Ursprungs-
mitgliedstaats automatisch zur Hauptforderung
hinzugerechnet;

d) den Streitgegenstand einschließlich einer Beschreibung des
Sachverhalts, der der Hauptforderung und gegebenenfalls der
Zinsforderung zugrunde liegt;

e) eine Bezeichnung der Beweise, die zur Begründung der For-
derung herangezogen werden;

f) die Gründe für die Zuständigkeit,

und

g) den grenzüberschreitenden Charakter der Rechtssache im
Sinne von Artikel 3.

(1) ABl. L 12 vom 16.1.2001, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 2245/2004 der Kommission (ABl. L 381 vom
28.12.2004, S. 10).
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(3) In dem Antrag hat der Antragsteller zu erklären, dass er
die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat,
und anerkannt, dass jede vorsätzliche falsche Auskunft angemes-
sene Sanktionen nach dem Recht des Ursprungsmitgliedstaats
nach sich ziehen kann.

(4) Der Antragsteller kann in einer Anlage zu dem Antrag dem
Gericht gegenüber erklären, dass er die Überleitung in ein ordent-
liches Verfahren im Sinne des Artikels 17 für den Fall ablehnt,
dass der Antragsgegner Einspruch einlegt. Dies hindert den
Antragsteller nicht daran, das Gericht zu einem späteren Zeit-
punkt, in jedem Fall aber vor Erlass des Zahlungsbefehls, hierü-
ber zu informieren.

(5) Die Einreichung des Antrags erfolgt in Papierform oder
durch andere — auch elektronische — Kommunikationsmittel,
die im Ursprungsmitgliedstaat zulässig sind und dem Ursprungs-
gericht zur Verfügung stehen.

(6) Der Antrag ist vom Antragsteller oder gegebenenfalls von
seinem Vertreter zu unterzeichnen. Wird der Antrag gemäß
Absatz 5 auf elektronischem Weg eingereicht, so ist er nach Arti-
kel 2 Nummer 2 der Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999 über gemein-
schaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen (1)
zu unterzeichnen. Diese Signatur wird im Ursprungsmitgliedstaat
anerkannt, ohne dass weitere Bedingungen festgelegt werden
können.

Eine solche elektronische Signatur ist jedoch nicht erforderlich,
wenn und insoweit es bei den Gerichten des Ursprungsmitglied-
staats ein alternatives elektronisches Kommunikationssystem gibt,
das einer bestimmten Gruppe von vorab registrierten und authen-
tifizierten Nutzern zur Verfügung steht und die sichere Identifizie-
rung dieser Nutzer ermöglicht. Die Mitgliedstaaten unterrichten
die Kommission über derartige Kommunikationssysteme.

Artikel 8

Prüfung des Antrags

Das mit einem Antrag auf Erlass eines Europäischen Zahlungs-
befehls befasste Gericht prüft so bald wie möglich anhand des
Antragsformulars, ob die in den Artikeln 2, 3, 4, 6 und 7 genann-
ten Voraussetzungen erfüllt sind und ob die Forderung begrün-
det erscheint. Diese Prüfung kann im Rahmen eines
automatisierten Verfahrens erfolgen.

Artikel 9

Vervollständigung und Berichtigung des Antrags

(1) Das Gericht räumt dem Antragsteller die Möglichkeit ein,
den Antrag zu vervollständigen oder zu berichtigen, wenn die in
Artikel 7 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind und die
Forderung nicht offensichtlich unbegründet oder der Antrag
unzulässig ist. Das Gericht verwendet dazu das Formblatt B
gemäß Anhang II.

(2) Fordert das Gericht den Antragsteller auf, den Antrag zu
vervollständigen oder zu berichtigen, so legt es dafür eine Frist
fest, die ihm den Umständen nach angemessen erscheint. Das
Gericht kann diese Frist nach eigenem Ermessen verlängern.

Artikel 10

Änderung des Antrags

(1) Sind die in Artikel 8 genannten Voraussetzungen nur für
einen Teil der Forderung erfüllt, so unterrichtet das Gericht den
Antragsteller hiervon unter Verwendung des Formblatts C ge-
mäß Anhang III. Der Antragsteller wird aufgefordert, den Euro-
päischen Zahlungsbefehl über den von dem Gericht angegebenen
Betrag anzunehmen oder abzulehnen; er wird zugleich über die
Folgen seiner Entscheidung belehrt. Die Antwort des Antragstel-
lers erfolgt durch Rücksendung des von dem Gericht übermit-
telten Formblatts C innerhalb der von dem Gericht gemäß
Artikel 9 Absatz 2 festgelegten Frist.

(2) Nimmt der Antragsteller den Vorschlag des Gerichts an,
so erlässt das Gericht gemäß Artikel 12 einen Europäischen Zah-
lungsbefehl für den Teil der Forderung, dem der Antragesteller
zugestimmt hat. Die Folgen hinsichtlich des verbleibenden Teils
der ursprünglichen Forderung unterliegen nationalem Recht.

(3) Antwortet der Antragsteller nicht innerhalb der von dem
Gericht festgelegten Frist oder lehnt er den Vorschlag des Gerichts
ab, so weist das Gericht den Antrag auf Erlass eines Europäischen
Zahlungsbefehls insgesamt zurück.

Artikel 11

Zurückweisung des Antrags

(1) Das Gericht weist den Antrag zurück,

a) wenn die in den Artikeln 2, 3, 4, 6 und 7 genannten Vor-
aussetzungen nicht erfüllt sind,

oder

b) wenn die Forderung offensichtlich unbegründet ist,

oder

c) wenn der Antragsteller nicht innerhalb der von dem Gericht
gemäß Artikel 9 Absatz 2 gesetzten Frist seine Antwort
übermittelt,

oder

d) wenn der Antragsteller gemäß Artikel 10 nicht innerhalb der
von dem Gericht gesetzten Frist antwortet oder den Vor-
schlag des Gerichts ablehnt.

Der Antragsteller wird anhand des Formblatts D gemäß
Anhang IV von den Gründen der Zurückweisung in Kenntnis
gesetzt.(1) ABl. L 13 vom 19.1.2000, S. 12.
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(2) Gegen die Zurückweisung des Antrags kann kein Rechts-
mittel eingelegt werden.

(3) Die Zurückweisung des Antrags hindert den Antragsteller
nicht, die Forderung mittels eines neuen Antrags auf Erlass eines
Europäischen Zahlungsbefehls oder eines anderen Verfahrens
nach dem Recht eines Mitgliedstaats geltend zu machen.

Artikel 12

Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls

(1) Sind die in Artikel 8 genannten Voraussetzungen erfüllt,
so erlässt das Gericht so bald wie möglich und in der Regel bin-
nen 30 Tagen nach Einreichung eines entsprechenden Antrags
einen Europäischen Zahlungsbefehl unter Verwendung des Form-
blatts E gemäß Anhang V.

Bei der Berechnung der 30-tägigen Frist wird die Zeit, die der
Antragsteller zur Vervollständigung, Berichtigung oder Änderung
des Antrags benötigt, nicht berücksichtigt.

(2) Der Europäische Zahlungsbefehl wird zusammen mit einer
Abschrift des Antragsformulars ausgestellt. Er enthält nicht die
vom Antragsteller in den Anlagen 1 und 2 des Formblatts A
gemachten Angaben.

(3) In dem Europäischen Zahlungsbefehl wird der Antrags-
gegner davon in Kenntnis gesetzt, dass er

a) entweder den im Zahlungsbefehl aufgeführten Betrag an den
Antragsteller zahlen kann,

oder

b) gegen den Europäischen Zahlungsbefehl bei dem Ursprungs-
gericht Einspruch einlegen kann, indem er innerhalb von
30 Tagen ab dem Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungs-
befehls an ihn seinen Einspruch versendet.

(4) In dem Europäischen Zahlungsbefehl wird der Antrags-
gegner davon unterrichtet, dass

a) der Zahlungsbefehl ausschließlich auf der Grundlage der
Angaben des Antragstellers erlassen und vom Gericht nicht
nachgeprüft wurde,

b) der Zahlungsbefehl vollstreckbar wird, wenn nicht bei dem
Gericht nach Artikel 16 Einspruch eingelegt wird,

c) im Falle eines Einspruchs das Verfahren von den zuständi-
gen Gerichten des Ursprungsmitgliedstaats gemäß den
Regeln eines ordentlichen Zivilprozesses weitergeführt wird,
es sei denn, der Antragsteller hat ausdrücklich beantragt, das
Verfahren in diesem Fall zu beenden.

(5) Das Gericht stellt sicher, dass der Zahlungsbefehl dem
Antragsgegner gemäß den nationalen Rechtsvorschriften in einer
Weise zugestellt wird, die den Mindestvorschriften der Arti-
kel 13, 14 und 15 genügen muss.

Artikel 13

Zustellung mit Nachweis des Empfangs durch den
Antragsgegner

Der Europäische Zahlungsbefehl kann nach dem Recht des Staats,
in dem die Zustellung erfolgen soll, dem Antragsgegner in einer
der folgenden Formen zugestellt werden:

a) durch persönliche Zustellung, bei der der Antragsgegner eine
Empfangsbestätigung unter Angabe des Empfangsdatums
unterzeichnet,

b) durch persönliche Zustellung, bei der die zuständige Person,
die die Zustellung vorgenommen hat, ein Dokument unter-
zeichnet, in dem angegeben ist, dass der Antragsgegner das
Schriftstück erhalten hat oder dessen Annahme unberech-
tigt verweigert hat und an welchem Datum die Zustellung
erfolgt ist,

c) durch postalische Zustellung, bei der der Antragsgegner die
Empfangsbestätigung unter Angabe des Empfangsdatums
unterzeichnet und zurückschickt,

d) durch elektronische Zustellung wie beispielsweise per Fax
oder E-Mail, bei der der Antragsgegner eine Empfangsbestä-
tigung unter Angabe des Empfangsdatums unterzeichnet und
zurückschickt.

Artikel 14

Zustellung ohne Nachweis des Empfangs durch den
Antragsgegner

(1) Der Europäische Zahlungsbefehl kann nach dem Recht des
Staats, in dem die Zustellung erfolgen soll, dem Antragsgegner
auch in einer der folgenden Formen zugestellt werden:

a) persönliche Zustellung unter der Privatanschrift des Antrags-
gegners an eine in derselben Wohnung wie der Antrags-
gegner lebende Person oder an eine dort beschäftigte Person;

b) wenn der Antragsgegner Selbstständiger oder eine juristische
Person ist, persönliche Zustellung in den Geschäftsräumen
des Antragsgegners an eine Person, die vom Antragsgegner
beschäftigt wird;

c) Hinterlegung des Zahlungsbefehls im Briefkasten des
Antragsgegners;

d) Hinterlegung des Zahlungsbefehls beim Postamt oder bei den
zuständigen Behörden mit entsprechender schriftlicher
Benachrichtigung im Briefkasten des Antragsgegners, sofern
in der schriftlichen Benachrichtigung das Schriftstück ein-
deutig als gerichtliches Schriftstück bezeichnet oder darauf
hingewiesen wird, dass die Zustellung durch die Benachrich-
tigung als erfolgt gilt und damit Fristen zu laufen beginnen;

e) postalisch ohne Nachweis gemäß Absatz 3, wenn der
Antragsgegner seine Anschrift im Ursprungsmitgliedstaat
hat;
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f) elektronisch, mit automatisch erstellter Sendebestätigung,
sofern sich der Antragsgegner vorab ausdrücklich mit dieser
Art der Zustellung einverstanden erklärt hat.

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung ist eine Zustellung nach
Absatz 1 nicht zulässig, wenn die Anschrift des Antragsgegners
nicht mit Sicherheit ermittelt werden kann.

(3) Die Zustellung nach Absatz 1 Buchstaben a, b, c und d
wird bescheinigt durch

a) ein von der zuständigen Person, die die Zustellung vorge-
nommen hat, unterzeichnetes Schriftstück mit den folgen-
den Angaben:

i) die gewählte Form der Zustellung,

und

ii) das Datum der Zustellung sowie,

und

iii) falls der Zahlungsbefehl einer anderen Person als dem
Antragsgegner zugestellt wurde, der Name dieser Per-
son und die Angabe ihres Verhältnisses zum
Antragsgegner,

oder

b) eine Empfangsbestätigung der Person, der der Zahlungsbe-
fehl zugestellt wurde, für die Zwecke von Absatz 1 Buchsta-
ben a und b.

Artikel 15

Zustellung an einen Vertreter

Die Zustellung nach den Artikeln 13 oder 14 kann auch an den
Vertreter des Antragsgegners bewirkt werden.

Artikel 16

Einspruch gegen den Europäischen Zahlungsbefehl

(1) Der Antragsgegner kann beim Ursprungsgericht Einspruch
gegen den Europäischen Zahlungsbefehl unter Verwendung des
Formblatts F gemäß Anhang VI einlegen, das dem Antragsgegner
zusammen mit dem Europäischen Zahlungsbefehl zugestellt wird.

(2) Der Einspruch muss innerhalb von 30 Tagen ab dem Tag
der Zustellung des Zahlungsbefehls an den Antragsgegner ver-
sandt werden.

(3) Der Antragsgegner gibt in dem Einspruch an, dass er die
Forderung bestreitet, ohne dass er dafür eine Begründung liefern
muss.

(4) Der Einspruch ist in Papierform oder durch andere — auch
elektronische — Kommunikationsmittel, die im Ursprungs-
mitgliedstaat zulässig sind und dem Ursprungsgericht zur Verfü-
gung stehen, einzulegen.

(5) Der Einspruch ist vom Antragsgegner oder gegebenenfalls
von seinem Vertreter zu unterzeichnen. Wird der Einspruch
gemäß Absatz 4 auf elektronischem Weg eingelegt, so ist er nach
Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie 1999/93/EG zu unterzeich-
nen. Diese Signatur wird im Ursprungsmitgliedstaat anerkannt,
ohne dass weitere Bedingungen festgelegt werden können.

Eine solche elektronische Signatur ist jedoch nicht erforderlich,
wenn und insoweit es bei den Gerichten des Ursprungsmitglied-
staats ein alternatives elektronisches Kommunikationssystem gibt,
das einer bestimmten Gruppe von vorab registrierten und authen-
tifizierten Nutzern zur Verfügung steht und die sichere Identifizie-
rung dieser Nutzer ermöglicht. Die Mitgliedstaaten unterrichten
die Kommission über derartige Kommunikationssysteme.

Artikel 17

Wirkungen der Einlegung eines Einspruchs

(1) Wird innerhalb der in Artikel 16 Absatz 2 genannten Frist
Einspruch eingelegt, so wird das Verfahren vor den zuständigen
Gerichten des Ursprungsmitgliedstaats gemäß den Regeln eines
ordentlichen Zivilprozesses weitergeführt, es sei denn, der
Antragsteller hat ausdrücklich beantragt, das Verfahren in einem
solchen Fall zu beenden.

Hat der Antragsteller seine Forderung im Wege des Europäischen
Mahnverfahrens geltend gemacht, so wird seine Stellung in nach-
folgenden ordentlichen Zivilprozessen durch keine Maßnahme
nach nationalem Recht präjudiziert.

(2) Die Überleitung in ein ordentliches Zivilverfahren im
Sinne des Absatzes 1 erfolgt nach dem Recht des
Ursprungsmitgliedstaats.

(3) Dem Antragsteller wird mitgeteilt, ob der Antragsgegner
Einspruch eingelegt hat und ob das Verfahren als ordentlicher
Zivilprozess weitergeführt wird.

Artikel 18

Vollstreckbarkeit

(1) Wurde innerhalb der Frist des Artikels 16 Absatz 2 unter
Berücksichtigung eines angemessenen Zeitraums für die Über-
mittlung kein Einspruch beim Ursprungsgericht eingelegt, so
erklärt das Gericht den Europäischen Zahlungsbefehl unter Ver-
wendung des Formblatts G gemäß Anhang VII unverzüglich für
vollstreckbar. Das Ursprungsgericht überprüft das Zustellungs-
datum des Europäischen Zahlungsbefehls.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 richten sich die Vorausset-
zungen der Zwangsvollstreckung für die Vollstreckbarkeit nach
den Rechtsvorschriften des Ursprungsmitgliedstaats.

(3) Das Gericht übersendet dem Antragsteller den vollstreck-
baren Europäischen Zahlungsbefehl.
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Artikel 19

Abschaffung des Exequaturverfahrens

Der im Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar gewordene Europä-
ische Zahlungsbefehl wird in den anderen Mitgliedstaaten aner-
kannt und vollstreckt, ohne dass es einer Vollstreckbarerklärung
bedarf und ohne dass seine Anerkennung angefochten werden
kann.

Artikel 20

Überprüfung in Ausnahmefällen

(1) Nach Ablauf der in Artikel 16 Absatz 2 genannten Frist
ist der Antragsgegner berechtigt, bei dem zuständigen Gericht
des Ursprungsmitgliedstaats eine Überprüfung des Europäischen
Zahlungsbefehls zu beantragen, falls

a) i) der Zahlungsbefehl in einer der in Artikel 14 genann-
ten Formen zugestellt wurde,

und

ii) die Zustellung ohne Verschulden des Antragsgegners
nicht so rechtzeitig erfolgt ist, dass er Vorkehrungen für
seine Verteidigung hätte treffen können,

oder

b) der Antragsgegner aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund
außergewöhnlicher Umstände ohne eigenes Verschulden kei-
nen Einspruch gegen die Forderung einlegen konnte,

wobei in beiden Fällen vorausgesetzt wird, dass er unverzüglich
tätig wird.

(2) Ferner ist der Antragsgegner nach Ablauf der in Artikel 16
Absatz 2 genannten Frist berechtigt, bei dem zuständigen Gericht
des Ursprungsmitgliedstaats eine Überprüfung des Europäischen
Zahlungsbefehls zu beantragen, falls der Europäische Zahlungs-
befehl gemessen an den in dieser Verordnung festgelegten Vor-
aussetzungen oder aufgrund von anderen außergewöhnlichen
Umständen offensichtlich zu Unrecht erlassen worden ist.

(3) Weist das Gericht den Antrag des Antragsgegners mit der
Begründung zurück, dass keine der Voraussetzungen für die
Überprüfung nach den Absätzen 1 und 2 gegeben ist, bleibt der
Europäische Zahlungsbefehl in Kraft.

Entscheidet das Gericht, dass die Überprüfung aus einem der in
den Absätzen 1 und 2 genannten Gründe gerechtfertigt ist, wird
der Europäische Zahlungsbefehl für nichtig erklärt.

Artikel 21

Vollstreckung

(1) Unbeschadet der Bestimmungen dieser Verordnung
gilt für das Vollstreckungsverfahren das Recht des
Vollstreckungsmitgliedstaats.

Ein vollstreckbar gewordener Europäischer Zahlungsbefehl
wird unter den gleichen Bedingungen vollstreckt wie eine
im Vollstreckungsmitgliedstaat vollstreckbar gewordene
Entscheidung.

(2) Zur Vollstreckung in einem anderen Mitgliedstaat legt der
Antragsteller den zuständigen Vollstreckungsbehörden dieses
Mitgliedstaats folgende Dokumente vor:

a) eine Ausfertigung des von dem Ursprungsgericht für voll-
streckbar erklärten Europäischen Zahlungsbefehls, die die für
seine Beweiskraft erforderlichen Voraussetzungen erfüllt,

und

b) gegebenenfalls eine Übersetzung des Europäischen Zahlungs-
befehls in die Amtssprache des Vollstreckungsmitgliedstaats
oder — falls es in diesem Mitgliedstaat mehrere Amtsspra-
chen gibt — nach Maßgabe der Rechtsvorschriften dieses
Mitgliedstaats in die Verfahrenssprache oder eine der
Verfahrenssprachen des Ortes, an dem die Vollstreckung
betrieben wird, oder in eine sonstige Sprache, die der
Vollstreckungsmitgliedstaat zulässt. Jeder Mitgliedstaat kann
angeben, welche Amtssprache oder Amtssprachen der
Organe der Europäischen Union er neben seiner oder sei-
nen eigenen für den Europäischen Zahlungsbefehl zulässt.
Die Übersetzung ist von einer hierzu in einem der Mitglied-
staaten befugten Person zu beglaubigen.

(3) Einem Antragsteller, der in einem Mitgliedstaat die Voll-
streckung eines in einem anderen Mitgliedstaat erlassenen Euro-
päischen Zahlungsbefehls beantragt, darf wegen seiner
Eigenschaft als Ausländer oder wegen Fehlens eines inländischen
Wohnsitzes oder Aufenthaltsorts im Vollstreckungsmitgliedstaat
eine Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, unter welcher
Bezeichnung es auch sei, nicht auferlegt werden.

Artikel 22

Verweigerung der Vollstreckung

(1) Auf Antrag des Antragsgegners wird die Vollstreckung
vom zuständigen Gericht im Vollstreckungsmitgliedstaat verwei-
gert, wenn der Europäische Zahlungsbefehl mit einer früheren
Entscheidung oder einem früheren Zahlungsbefehl unvereinbar
ist, die bzw. der in einem Mitgliedstaat oder einem Drittland
ergangen ist, sofern

a) die frühere Entscheidung oder der frühere Zahlungsbefehl
zwischen denselben Parteien wegen desselben Streitgegen-
stands ergangen ist,

und

b) die frühere Entscheidung oder der frühere Zahlungsbefehl
die notwendigen Voraussetzungen für die Anerkennung im
Vollstreckungsmitgliedstaat erfüllt,

und

c) die Unvereinbarkeit im gerichtlichen Verfahren des
Ursprungsmitgliedstaats nicht geltend gemacht werden
konnte.
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(2) Auf Antrag wird die Vollstreckung ebenfalls verweigert,
sofern und insoweit der Antragsgegner den Betrag, der dem
Antragsteller in einem Europäischen Zahlungsbefehl zuerkannt
worden ist, an diesen entrichtet hat.

(3) Ein Europäischer Zahlungsbefehl darf im Vollstreckungs-
mitgliedstaat in der Sache selbst nicht nachgeprüft werden.

Artikel 23

Aussetzung oder Beschränkung der Vollstreckung

Hat der Antragsgegner eine Überprüfung nach Artikel 20 bean-
tragt, so kann das zuständige Gericht im Vollstreckungs-
mitgliedstaat auf Antrag des Antragsgegners

a) das Vollstreckungsverfahren auf Sicherungsmaßnahmen
beschränken,

oder

b) die Vollstreckung von der Leistung einer von dem Gericht
zu bestimmenden Sicherheit abhängig machen,

oder

c) unter außergewöhnlichen Umständen das Vollstreckungs-
verfahren aussetzen.

Artikel 24

Rechtliche Vertretung

Die Vertretung durch einen Rechtsanwalt oder sonstigen Rechts-
beistand ist nicht zwingend

a) für den Antragsteller im Hinblick auf die Beantragung eines
Europäischen Zahlungsbefehls,

b) für den Antragsgegner bei Einlegung des Einspruchs gegen
einen Europäischen Zahlungsbefehl.

Artikel 25

Gerichtsgebühren

(1) Die Gerichtsgebühren eines Europäischen Mahnverfahrens
und eines ordentlichen Zivilprozesses, der sich an die Einlegung
eines Einspruchs gegen den Europäischen Zahlungsbefehl in
einem Mitgliedstaat anschließt, dürfen insgesamt nicht höher
sein als die Gerichtsgebühren eines ordentlichen Zivilprozesses
ohne vorausgehendes Europäisches Mahnverfahren in diesem
Mitgliedstaat.

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung umfassen die Gerichts-
gebühren die dem Gericht zu entrichtenden Gebühren und Abga-
ben, deren Höhe nach dem nationalen Recht festgelegt wird.

Artikel 26

Verhältnis zum nationalen Prozessrecht

Sämtliche verfahrensrechtlichen Fragen, die in dieser Verordnung
nicht ausdrücklich geregelt sind, richten sich nach den nationa-
len Rechtsvorschriften.

Artikel 27

Verhältnis zur Verordnung (EG) Nr. 1348/2000

Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung der Verord-
nung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über die
Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in
Zivil- und Handelssachen in den Mitgliedstaaten (1).

Artikel 28

Informationen zu den Zustellungskosten und zur
Vollstreckung

Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um der Öffentlichkeit
und den Fachkreisen folgende Informationen zur Verfügung zu
stellen:

a) Informationen zu den Zustellungskosten,

und

b) Information darüber, welche Behörden im Zusammenhang
mit der Vollstreckung für die Anwendung der Artikel 21, 22
und 23 zuständig sind,

insbesondere über das mit der Entscheidung 2001/470/EG des
Rates (2) eingerichtete Europäische Justizielle Netz für Zivil- und
Handelssachen.

Artikel 29

Angaben zu den zuständigen Gerichten, den
Überprüfungsverfahren, den Kommunikationsmitteln und

den Sprachen

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum
12. Juni 2008 Folgendes mit:

a) die Gerichte, die dafür zuständig sind, einen Europäischen
Zahlungsbefehl zu erlassen;

b) Informationen über das Überprüfungsverfahren und die für
die Anwendung des Artikels 20 zuständigen Gerichte;

c) die Kommunikationsmittel, die im Hinblick auf das Europä-
ische Mahnverfahren zulässig sind und den Gerichten zur
Verfügung stehen;

d) die nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b zulässigen
Sprachen.

(1) ABl. L 160 vom 30.6.2000, S. 37.
(2) ABl. L 174 vom 27.6.2001, S. 25.
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Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über alle späte-
ren Änderungen dieser Angaben.

(2) Die Kommission macht die nach Absatz 1 mitgeteilten
Angaben durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Union und durch andere geeignete Mittel öffentlich zugänglich.

Artikel 30

Änderung der Anhänge

Die Formblätter in den Anhängen werden nach dem in Arti-
kel 31 Absatz 2 vorgesehenen Verfahren aktualisiert oder in tech-
nischer Hinsicht angepasst; solche Änderungen müssen den
Vorschriften dieser Verordnung vollständig entsprechen.

Artikel 31

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von dem nach Artikel 75 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 44/2001 eingesetzten Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten
Artikel 5a Absätze 1 bis 4 und Artikel 7 des Beschlusses
1999/468/EG, unter Beachtung von dessen Artikel 8.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 32

Überprüfung

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und
dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss bis zum
12. Dezember 2013 einen detaillierten Bericht über die Überprü-
fung des Funktionierens des Europäischen Mahnverfahrens vor.
Dieser Bericht enthält eine Bewertung des Funktionierens des Ver-
fahrens und eine erweiterte Folgenabschätzung für jeden
Mitgliedstaat.

Zu diesem Zweck und damit gewährleistet ist, dass die vorbildli-
che Praxis in der Europäischen Union gebührend berücksichtigt
wird und die Grundsätze der besseren Rechtsetzung zum Tragen
kommen, stellen die Mitgliedstaaten der Kommission Angaben
zum grenzüberschreitenden Funktionieren des Europäischen
Zahlungsbefehls zur Verfügung. Diese Angaben beziehen sich auf
die Gerichtsgebühren, die Schnelligkeit des Verfahrens, die Effizi-
enz, die Benutzerfreundlichkeit und die internen Mahnverfahren
der Mitgliedstaaten.

Dem Bericht der Kommission werden gegebenenfalls Vorschläge
zur Anpassung der Verordnung beigefügt.

Artikel 33

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 12. Dezember 2008 mit Ausnahme der Arti-
kel 28, 29, 30 und 31, die ab dem 12. Juni 2008 gelten.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß dem Vertrag zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Straßburg am 12. Dezember 2006.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Der Präsident

J. BORRELL FONTELLES

Im Namen des Rates
Der Präsident
M. PEKKARINEN
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